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zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr.25 BauGB)
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Baugebiet BG2: Wohnen
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Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH

Blumenstraße 14-16
D-60318 Frankfurt

"Wohnquartier Ilversgehofener Platz"

Magdeburger Allee, Ecke Stollbergstraße
99086 Erfurt

Entwurf

Höhenkoten ergänztA CK 19.10.17

Brandschutz:
Türen RS

T30
T90

Verglasung G30
F30
G90
F90

Sonst. F30
Bauteile F60

F90

RA Rauchabzug
RM Rauchmelder
F Feuerlöscheinrichtungen

Beton (unbewehrt)

Stahlbeton

Betonfertigteil

WS Wandschlitz

Legende:

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK FFB! Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen 
nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden! Dimension und Lage der Stahlbauteile sind nur nach 
Aufmaß und Statik herzustellen! Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den 
Schalplänen bzw. nach der Statik herzustellen! Dieser Ausführungsplan hat nur Gültigkeit in Verbindung mit den 
Schal- und Bewehrungsplänen der Statik, sowie den Werkplänen der Fachingenieure der Haustechnik!
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen - Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen!

Dämmung

Materialangaben:
A Anstrich auf Rohwand
BE Abrieb- und wischfeste Beschichtung
BS Bürosystemwand
FL Fliesen
FA Fassade
GA GK, akustisch wirksam
GK Gipskarton gespachtelt mit Anstrich
GL Glas
HO Parkett / Holzverkleidung
KA Kühldecke akustisch wirksam
KD Kühldecke
LI Linoleum
ME Metallrasterdecke
MF Mineralfaser-Rasterdecke
PA Putz mit Anstrich
ST Steinbelag / Steinverkleidung
TE Teppich

Sämtliche Türhöhen beziehen sich auf OKFFB
= OK Fertigfussboden bis UK Rohsturz
Alle Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB
= OK Fertigfussboden bis OK Brüstungshöhe

Mauerwerk Metallständerwände

Bestand

Neu

Abbruch

Holzständerwand

R0123 - Büro

OKRFB
UKRDOKFFB

U = 123,00 mA = 123,00 m2

UKFD

WD Wanddurchbruch

WD UZ Wanddurchbruch Unterzug

DD Deckendurchbruch

BD Bodendurchbruch

BS Bodenschlitz

KB Kernbohrung

Raumstempel mit 
Angaben zu Flächen, 
Umfang und
Höhenkoten

Allgemeine Ankürzungen:
AK Außenkante
BRH Brüstungshöhe ü. FFB
FD Fertigdecke
FFB Fertigfußboden
MOWA Wand nach Montage TGA
OK Oberkante
RD Rohdecke
RFB Rohfußboden
SB Sichtbeton
SM Sichtmauerwerk
UK Unterkante
UZ Unterzug
VK Vorderkante

E Elektro
H Heizung
L Lüftung
S Sanitär
FK Fußbodenkanal

Wand

± 0.00

± 0.00

Uberkante Rohdecke

Unterkante Frtigdecke

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohdecke 

± 0.00

± 0.00

xx D XX
B XX

xx

xx

xx
Angaben zu Deckenqualitäten,
Bodenqualitäten und
Wandqualitäten

Vorderkante roh

Vorderkante fertig

Höhenversprung roh

Höhenversprung fertig

VK

VK

± 0.00± 0.00

± 0.00± 0.00

+/- 0.00 = 186,5 ü. NN

B 20.10.17Bezugspunkt geändert, Höhe Gewerbedach ergänzt CK

C 23.10.17Ergänzung Putzfuge Hoffassden CK

D 1.11.17Anpassung Trennungslinie Ansicht Magdeburger Allee CK
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Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH

Blumenstraße 14-16
D-60318 Frankfurt

"Wohnquartier Ilversgehofener Platz"

Magdeburger Allee, Ecke Stollbergstraße
99086 Erfurt

Entwurf

Höhenkoten ergänztA CK 19.10.17

Brandschutz:
Türen RS

T30
T90

Verglasung G30
F30
G90
F90

Sonst. F30
Bauteile F60
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RA Rauchabzug
RM Rauchmelder
F Feuerlöscheinrichtungen

Beton (unbewehrt)

Stahlbeton

Betonfertigteil

WS Wandschlitz

Legende:

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK FFB! Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen 
nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden! Dimension und Lage der Stahlbauteile sind nur nach 
Aufmaß und Statik herzustellen! Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den 
Schalplänen bzw. nach der Statik herzustellen! Dieser Ausführungsplan hat nur Gültigkeit in Verbindung mit den 
Schal- und Bewehrungsplänen der Statik, sowie den Werkplänen der Fachingenieure der Haustechnik!
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen - Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen!

Dämmung

Materialangaben:
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GK Gipskarton gespachtelt mit Anstrich
GL Glas
HO Parkett / Holzverkleidung
KA Kühldecke akustisch wirksam
KD Kühldecke
LI Linoleum
ME Metallrasterdecke
MF Mineralfaser-Rasterdecke
PA Putz mit Anstrich
ST Steinbelag / Steinverkleidung
TE Teppich

Sämtliche Türhöhen beziehen sich auf OKFFB
= OK Fertigfussboden bis UK Rohsturz
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Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH

Blumenstraße 14-16
D-60318 Frankfurt

"Wohnquartier Ilversgehofener Platz"

Magdeburger Allee, Ecke Stollbergstraße
99086 Erfurt

Entwurf
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Aufmaß und Statik herzustellen! Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den 
Schalplänen bzw. nach der Statik herzustellen! Dieser Ausführungsplan hat nur Gültigkeit in Verbindung mit den 
Schal- und Bewehrungsplänen der Statik, sowie den Werkplänen der Fachingenieure der Haustechnik!
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen - Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen!
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Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH

Blumenstraße 14-16
D-60318 Frankfurt

"Wohnquartier Ilversgehofener Platz"

Magdeburger Allee, Ecke Stollbergstraße
99086 Erfurt

Entwurf

Höhenkoten ergänztA CK 19.10.17

Brandschutz:
Türen RS

T30
T90

Verglasung G30
F30
G90
F90

Sonst. F30
Bauteile F60

F90

RA Rauchabzug
RM Rauchmelder
F Feuerlöscheinrichtungen

Beton (unbewehrt)

Stahlbeton

Betonfertigteil

WS Wandschlitz

Legende:

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK FFB! Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen 
nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden! Dimension und Lage der Stahlbauteile sind nur nach 
Aufmaß und Statik herzustellen! Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den 
Schalplänen bzw. nach der Statik herzustellen! Dieser Ausführungsplan hat nur Gültigkeit in Verbindung mit den 
Schal- und Bewehrungsplänen der Statik, sowie den Werkplänen der Fachingenieure der Haustechnik!
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen - Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen!

Dämmung

Materialangaben:
A Anstrich auf Rohwand
BE Abrieb- und wischfeste Beschichtung
BS Bürosystemwand
FL Fliesen
FA Fassade
GA GK, akustisch wirksam
GK Gipskarton gespachtelt mit Anstrich
GL Glas
HO Parkett / Holzverkleidung
KA Kühldecke akustisch wirksam
KD Kühldecke
LI Linoleum
ME Metallrasterdecke
MF Mineralfaser-Rasterdecke
PA Putz mit Anstrich
ST Steinbelag / Steinverkleidung
TE Teppich

Sämtliche Türhöhen beziehen sich auf OKFFB
= OK Fertigfussboden bis UK Rohsturz
Alle Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB
= OK Fertigfussboden bis OK Brüstungshöhe

Mauerwerk Metallständerwände

Bestand

Neu

Abbruch

Holzständerwand

R0123 - Büro

OKRFB
UKRDOKFFB

U = 123,00 mA = 123,00 m2

UKFD

WD Wanddurchbruch

WD UZ Wanddurchbruch Unterzug

DD Deckendurchbruch

BD Bodendurchbruch

BS Bodenschlitz

KB Kernbohrung

Raumstempel mit 
Angaben zu Flächen, 
Umfang und
Höhenkoten

Allgemeine Ankürzungen:
AK Außenkante
BRH Brüstungshöhe ü. FFB
FD Fertigdecke
FFB Fertigfußboden
MOWA Wand nach Montage TGA
OK Oberkante
RD Rohdecke
RFB Rohfußboden
SB Sichtbeton
SM Sichtmauerwerk
UK Unterkante
UZ Unterzug
VK Vorderkante

E Elektro
H Heizung
L Lüftung
S Sanitär
FK Fußbodenkanal
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Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen als Grundlage für die 

geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung mit dem Liegenschaftskataster nach 

dem Stand vom                 übereinstimmen. 

 

 

Erfurt, den  

 
Diplom-Ingenieur Christian Bärwolf 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

St.-Gotthardt-Weg 4, 99092 Erfurt 
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  ILV622  Stand 05.06.2018 

    Teil B: Textliche Festsetzungen                                                    
  

    Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 bis 3 BauGB          

 

 Nr.  Festsetzung  Ermächtigung  

  

0. 

  

Im Rahmen der getroffenen Festsetzungen sind nur solche Vor-

haben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger 

im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

 

  

§ 12 Abs.3a BauGB i.V.m.  

§ 9 Abs.2 BauGB 

 

 

 1.  Art der baulichen Nutzung 

 

 § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB  

 1.1  Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichnete Bauge-

bietsfläche BG 1 „Wohnen und Einzelhandel“ sind folgende Nut-

zungen zulässig: 

- Wohnungen 

- Räume für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und 

solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher 

Art ausüben 

- Einzelhandelsbetriebe 

- Tiefgaragen. 

Verkaufsflächen von Einzelhandelsbetrieben sind nur im Erdge-

schoss zulässig.  

Bei Einzelhandelsbetrieben, die nahversorgungsrelevante Kern-

sortimente führen darf die Gesamtverkaufsfläche je Einzelhan-

delsbetrieb 1.500 m2, bei zentrenrelevanten 800 m2 nicht über-

schreiten. 

Ein nahversorgungsrelevantes Kernsortiment ist gegeben, wenn 

auf 90 % der Verkaufsfläche des Einzelhandelsbetriebes die fol-

genden Sortimente angeboten werden: 

- Drogeriewaren, Parfümerie-, Kosmetikartikel 

- Getränke 

- Nahrungs- und Genussmittel 

- Pharmazeutika, Reformwaren 

- Schnittblumen 

- Zeitungen/ Zeitschriften. 

Zentrenrelevant sind nach dem Einzelhandels- und Zentrenkon-

zept der Landeshauptstadt Erfurt in der Fassung vom 

18.02.2009: 

 § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB 

i.V.m. § 12 Abs.3 BauGB 

 

 

   - Bekleidung 

- Bettwäsche 

- Bild- und Tonträger 

- Bilderrahmen 

- Bücher 

- Büromaschinen 

- Camping und Zubehör 

- Computer und Zubehör 

- Elektrokleingeräte 

- Fahrräder und Zubehör 

- Fotoausrüstung u. Zubehör 

- Gardinen 

- Hörgeräte 

- Kunstgewerbe / Bilder 

- Lederwaren / Taschen / Kof-

fer / Regenschirme 

- Musikinstrumente u. Zube-

hör       

- Optik, Augenoptik 

- Papier, Bürobedarf, 

Schreibwaren 

- Sanitätsbedarf 

- Schuhe 

- Spielwaren 

   

 

 

- Geschenkartikel 

- Glas / Porzellan / Keramik 

- Handarbeitsbedarf / Kurzwa-

ren / Meterware 

- Stoffe / Wolle 

- Haushaltswaren (Küchenar-

tikel und –geräte – ohne 

Elektrokleingeräte; Messer, 

Scheren, Besteck, Eimer, 

Wäscheständer, -körbe, Be-

sen, Kunststoffbehälter, -

schüsseln)  

- Heimtextilien, Dekostoffe, 

Haus- und Tischwäsche 

 

- Sportartikel / -geräte (ohne 

Sportgroßgeräte) 

- Sportbekleidung 

- Sportschuhe 

- Telekommunikation und Zu-

behör 

- Teppiche (Einzelware) 

- Uhren/Schmuck 

- Unterhaltungselektronik und 

Zubehör 

- Waffen, Jagdbedarf 

- Wäsche / Miederwaren / 

Bademoden. 

 

 1.2  Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichnete Bauge-

bietsfläche BG 2 „Wohnen“ sind folgende Nutzungen zulässig: 

- Wohnungen 

- Räume für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und sol-

cher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art aus-

üben 

- Tiefgaragen. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB 

i.V.m. § 12 Abs.3 BauGB 

 

 

 2.  Maß der baulichen Nutzung 

 

 § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB  

 2.1  Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Oberkante bauli-

cher Anlagen ist der in der Planzeichnung definierte Höhenbe-

zugspunkt von 186,44 m üNHN in der öffentlichen Straßenver-

kehrsfläche Ecke Magdeburger Allee / Stollbergstraße. 

Die Oberkante Gebäude (OK) wird festgelegt als der höchste 

Punkt des Gebäudes / Gebäudeteils, bei Gebäuden mit Flach-

dach gilt als OK Gebäude die Oberkante der Attika/ Brüstung. 

Die festgesetzte Oberkante baulicher Anlagen darf durch tech-

nisch bedingte Aufbauten auf einer Gesamtfläche von maximal 

50,0 m² bis zu Höhe von maximal 3,00 m überschritten werden. 

 

 § 16 Abs. 3 BauNVO  

 2.2  Die festgesetzte Grundflächenzahl im Baugebiet BG 1 darf 

durch die in §19 Abs.4 S.1 BauNVO genannten Anlagen bis zu 

einer Grundflächenzahl von maximal 0,9 überschritten werden. 

 

 § 17 Abs. 2 BauNVO 

§ 19 Abs. 4 BauNVO 

 

 2.3  Die festgesetzte Grundflächenzahl im Baugebiet BG 2 darf 

durch die in §19 Abs.4 S.1 BauNVO genannten Anlagen bis zu 

einer Grundflächenzahl von maximal 0,7 überschritten werden. 

 

 § 17 Abs. 2 BauNVO 

§ 19 Abs. 4 BauNVO 

 

 3.  Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 

 

 § 9 Abs.1 Nr.2 BauGB  

 3.1  An der westlichen Baulinie des Baugebietes BG 1 zur Magde-

burger Allee ist im 2.-4. Vollgeschoss ein Zurückbleiben von der 

Baulinie durch maximal vier dreiseitig geschlossene Loggien je 

Geschoss in einer Breite von jeweils maximal 4,00 m und bis zu 

einer Tiefe von 2,70 m zulässig.  

 

 § 23 Abs. 2 BauNVO  

 3.2  An der östlichen Baugrenze des Baugebietes BG1 zum Innenhof  § 23 Abs. 3 BauNVO   

 

ist im 2.-5. Vollgeschoss ein Überschreiten der Baugrenze durch 

Balkone auf einer Breite von insgesamt maximal 14,0 m und bis 

zu einer Tiefe von 2,00 m sowie durch maximal 2 daran ange-

schlossene Fluchttreppenhäuser bis zu einer Tiefe von 3,50 m 

zulässig. 

 

 3.3  An der nördlichen Baugrenze des Baugebietes BG2 zum Innen-

hof ist im Erdgeschoss ein Überschreiten der Baugrenze durch 

Terassen bis zu einer Fläche von max. 8,0 m² je Mietergarten 

zulässig. 

 

 § 23 Abs. 3 BauNVO  

 4.  Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

 

 § 9 Abs.1 Nr.4 BauGB 

§ 9 Abs.1 Nr.12 BauGB 

 

 4.1 

 

 Oberirdische Stellplätze und oberirdische Garagen sind außer-

halb der überbaubaren Grundstücksfläche nicht zulässig. 

 

 § 12 Abs.6 BauNVO 

§ 23 Abs.5 BauNVO 

 

 

 4.2  Tiefgaragen sind nur innerhalb der für diese Zweckbestimmung 

festgesetzten Fläche zulässig. Die Ein- und Ausfahrt für die 

Tiefgarage ist nur innerhalb des in der Planzeichnung festge-

setzten Ein- und Ausfahrtsbereiches zulässig. 

 

 § 12 Abs.6 BauNVO 

§ 23 Abs.5 BauNVO 

 

 

 4.3  In der in der Planzeichnung gekennzeichneten „Umgrenzung 

von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen u. Ge-

meinschaftsanlagen, Zweckbestimmung: Trafo“ ist eine neu zu 

errichtende Trafostation für die Versorgung des Einzelhandels-

betriebes zulässig.  

 

 § 9 Abs.1 Nr.12 BauGB   

 5.  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 

von Natur und Landschaft 

 

 § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB  

 5.1  Auf Dachflächen und Oberflächenbefestigungen anfallendes 

Niederschlagswasser ist mit Ausnahme der Flächen der stra-

ßenseitigen Balkone und Dachterrassen in der Stollbergstraße 

sowie der Anlieferung / Tiefgarageneinfahrt auf dem Baugund-

stück zu versickern. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB  

 6. 

 

 Verwendungsverbot bestimmter luftverunreinigender 

Stoffe 

 

 § 9 Abs.1 Nr.23a 

BauGB 

 

 6.1  In Feuerungsanlagen dürfen keine flüssigen oder festen Brenn-

stoffe verbrannt werden. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.23a BauGB  

 7. 

 

 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen 

 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 7.1  Zum Schutz gegen Außenlärm sind nach DIN 4109:1989 die An-

forderungen aus Tabelle 8 an die Luftschalldämmung der Au-

ßenbauteile für den jeweiligen Lärmpegelbereich umzusetzen. 

Gemäß des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiches 

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U1 sind die 

Außenbauteile der Westfassade zur Magdeburger Allee im 2. - 

4. Vollgeschoss mit einer Luftschalldämmung gemäß Lärmpe-

gelbereich V herzustellen. Gemäß des in der Planzeichnung ge-

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 

 

kennzeichneten Bereiches zum Schutz vor schädlichen Um-

welteinwirkungen U2 sind die Außenbauteile der Westfassade 

zur Magdeburger Allee im 5. Vollgeschoss sowie die Außenbau-

teile der Südfassade zur Stollbergstraße im Bereich der Ein-

mündung Lagerstraße mit einer Luftschalldämmung gemäß 

Lärmpegelbereich IV herzustellen.  

 

 7.2  Schutzbedürftige Räume mit Nachtnutzung, wie Schlafzimmer 

und Kinderzimmer, sind grundsätzlich in der von der Magdebur-

ger Straße abgewandten Gebäudeseite zum Blockinnenbereich 

anzuordnen.  

Schutzbedürftige Räume mit Nachtnutzung, die auf der West-

seite zur Straßenseite Magdeburger Allee orientiert sind, sind 

nur ausnahmsweise zulässig. Lüftungseinrichtungen für schutz-

bedürftige Räume mit Nachtnutzung in Fassadenbereichen mit 

Lärmpegeln ab 50 dB(A) und darüber sind schallgedämmt aus-

zuführen und dürfen nicht zu einer Unterschreitung des erforder-

lichen resultierenden Schalldämm-Maßes der Außenbauteile 

führen. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 7.3  Schutzbedürftige Räume ohne Nachtnutzung, wie Wohnzimmer 

und Wohnküchen die auf der Westseite zur Straßenseite Mag-

deburger Allee sind, sind zulässig. Lüftungseinrichtungen für 

schutzbedürftige Räume ohne Nachtnutzung sind schallge-

dämmt auszuführen und dürfen nicht zu einer Unterschreitung 

des erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maßes der Au-

ßenbauteile führen. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 7.4  Außenwohnbereiche die auf der Westseite zur Straßenseite 

Magdeburger Allee ohne zusätzliche Schallschutzeinrichtung 

angeordnet sind, sind zulässig, wenn der Wohneinheit ein zu-

sätzlicher lärmgeschützter Außenwohnbereich (Balkon, Terras-

se, Mietergarten) zugeordnet ist. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 7.5  Die Öffnungszeiten von Einzelhandelsbetrieben im Erdgeschoss 

des BG 1 sind auf die Zeit von 7.00 - 22.00 Uhr zu beschränken. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 7.6  Das Tor zum Verladebereich der LKW ist während der Verla-

dung geschlossen zu halten. Im Tor ist maximal eine Öffnungs-

fläche von 2,00 m² zur Durchlüftung des Verladebereiches zu 

realisieren. Der Anlieferverkehr darf nur werktags in der Zeit von 

7.00 – 20.00 Uhr stattfinden. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 7.7  An den Wänden der Einfahrt der Tiefgarage im Rampenbereich 

sowie im Inneren des Verladebereiches auf einer Fläche von  

50 m² ist zusätzlich Absorptionsmaterial zur Bedämpfung des 

Raumes mit einem mittleren Absorptionsgrad von Alpha => 0,8 

anzuordnen. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 7.8  Regenrinnen vor den Einfahrten sind lärmarm als verschraubte 

Gusseisenplatten auszuführen. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 7.9  Die Emissionen der technischen Anlagen sind auf folgende     

 

Werte zu begrenzen:  

- Lüfter und Verflüssiger im Außenbereich des Marktes mit 

Lw <= 68 dB(A)  

- 2 Wärmepumpen mit je Lw <= 71 dB(A)  

- 2 Entrauchungsventilatoren für Tiefgarage mit Lw <= 75 

dB(A), von denen nur einer zur Nachtzeit zur Belüftung der 

Tiefgarage genutzt wird  

- 1 Abluftventilator für Backshop mit Lw <= 65 dB(A)  

 

 8.  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen  

 

 § 9 Abs.1 Nr.25a 

BauGB 

 

 8.1  Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen M1 ist als Rasenfläche sowie als Pflanzflä-

chen mit Strauchgruppen bis zu einer Wuchshöhe von 1,50 m 

und Bodendeckern als Unterpflanzungen zu gestalten. Innerhalb 

der Fläche sind 8 Laubbäume 1. oder 2. Ordnung in einer Quali-

tät von mind. Hochstamm STU 16 – 18cm (3xv) zu pflanzen. 

Die Anordnung eines unbefestigten Spielplatzes mit einer Flä-

che bis zu 50,0 m² ist zulässig. Eine Unterbauung der Fläche 

durch Rigolen zur Regenwasserversickerung ist zulässig. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB  

 8.2  Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen M2 sind zur Nutzung als Mietergärten 

zu gestalten. Die Abgrenzung zwischen den Mietergärten und 

zum Innenhof erfolgt durch Pflanzung von geschnittenen Laub-

gehölzhecken mit einer Breite von mindestens 30 cm und einer 

Höhe von 80 – 120 cm (max. 150 cm Entwicklungshöhe). Inner-

halb der festgesetzten Fläche sind 2 Laubbäume 2. Ordnung in 

einer Qualität von mind. Hochstamm STU 16 – 18cm (3xv) zu 

pflanzen. Für die an die Wohnbebauung angrenzenden Mieter-

gärten ist die Anlage jeweils einer befestigten Terrasse bis zu 

einer Fläche von max. je 8,0 m² zulässig. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB  

 8.3  Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen M3 ist zur Nutzung als Mietergärten zu ge-

stalten. Für die Fläche ist eine intensive Dachbegrünung mit ei-

ner Substratdicke von mindestens 50 cm vorzusehen. Die Ab-

grenzung zwischen den Mietergärten und zum Innenhof erfolgt 

durch Pflanzung von geschnittenen Laubgehölzhecken mit einer 

Breite von mindestens 30 cm und einer Höhe von 80 – 120 cm 

(max. 150 cm Entwicklungshöhe). Je Mietergarten ist die Anlage 

einer befestigten Terrasse bis zu einer Fläche von max. je  

8,0 m² zulässig. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB  

 8.4  Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen M4 sind als Vegetationsflächen mit 

krautigen Bodendeckern zu gestalten. Für die Fläche ist eine 

Substratdicke von mindestens 10 cm vorzusehen. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB  

 8.5  Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen M5 sind als Rasenflächen zu gestal-

ten. Innerhalb der festgesetzten Flächen sind mind. 5 solitäre 

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB  

 

 

Farbspektrum bzw. als Putzflächen in einem hellgrauen Farbton 

(NCS S 0300-N, NCS S 0500-N, NCS S 1000-N nach der Co-

dierung des NCS-Farbsystems) auszuführen. 

 

 9.3  Verschattungselemente sind als Rolläden in einem grauen Farb-

ton in farblicher Korrespondenz zu den Fensterrahmen zulässig, 

die Rollädenkästen sind in die Fensterlaibungen zu integrieren. 

 

 § 88 Abs.1 Nr.1 ThürBO  

 9.4  Als Dachform sind nur Flachdächer zulässig. Technisch beding-

te Aufbauten und aufgeständerte Anlagen zur Nutzung von 

Sonnenenergie sind so anzuordnen, dass sie vom Straßenraum 

der angrenzenden Straßen nicht einsehbar sind. 

 

 § 88 Abs.1 Nr.1 ThürBO  

 10.  Werbeanlagen 

 

 § 88 Abs.1 Nr.1ThürBO  

 10.1  Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und dabei nur 

flächenbündig in den Fensterflächen des Einzelhandelsbetriebes 

im Erdgeschoss sowie als eine Aufstellerkonstruktion mit einer 

maximalen Breite / Höhe von 1,50m / 3,50m im Bereich des 

Einfahrtsbereiches zur Tiefgarage zulässig. Fremdwerbung und 

Leuchtwerbung mit wechselndem und umlaufendem Licht sowie 

LED-Werbung und Wechselwerbung sind unzulässig. 

  

 § 88 Abs.1 Nr.1ThürBO  

 11.  Standplätze für Abfallbehälter  

 

 § 88 Abs.1 Nr.4 ThürBO  

 11.1  Standplätze für bewegliche Abfallbehälter für die Wohnungen 

sind so in die Vorgartenbereiche vor den Treppenhauszugängen 

zu integrieren, dass sie von der öffentlichen Verkehrsfläche 

nicht einsehbar sind.  

Standplätze für bewegliche Abfallbehälter für die Wohnungen 

ohne den Zugängen zugeordnete Vorgartenbereiche sowie für 

Einzelhandelsbetriebe sind in das Gebäude zu integrieren. 

 

 § 88 Abs.1 Nr.4 ThürBO  

 12.  Einfriedungen 

 

 § 88 Abs.1 Nr.4 ThürBO  

 12.1  An der Stollberger Straße sind straßenseitig im Baugebiet BG 1 

Einfriedungen zur Schaffung privater Vorgartenbereiche nur als 

Mauern mit einer Verblendung aus Klinkerriemchen im Farbton 

der Gebäudefassaden in einer Höhe von minimal 1,50 m und 

maximal 1,90 m zulässig. Im Baugebiet BG 2 sind auch ge-

schnittene Hecken mit den gleichen Minimal- / Maximalhöhen 

zulässig.  

 

 § 88 Abs.1 Nr.4 ThürBO  

 13.  Stellplätze und Garagen 

 

 § 88 Abs.1 Nr.7 ThürBO  

 13.1  Im Geltungsbereich sind 79 Stellplätze herzustellen, davon 20 

Stellplätze für Kunden der Einzelhandelsbetriebe.  

 § 88 Abs.1 Nr.7 ThürBO 

i.V.m. § 49 Abs. 1 ThürBO 

§ 12 Abs. 3 BauGB 

 

 

  Teil C: Hinweise   (ohne Festsetzungscharakter) 

 1.  Regenwasserversickerung    

   Die Regenwasserversickerung bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbe-  

 

 

Großsträucher zu pflanzen. Für die Fläche ist eine Substratdi-

cke von mindestens 50 cm vorzusehen. 

 

 8.6  Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen M6 sind als Pflanzflächen mit Boden-

deckern, Stauden und Gräsern und Solitärgehölzen bis max 

1,20 m Höhe zu gestalten. Im Baugebiet BG 1 sind vor die Um-

grenzungen der Müllstandplätze und Fahrradabstellplätze, im 

Baugebiet BG 2 auch zur Stollbergstraße, vor die Trennwand 

zur Tiefgaragenzufahrt, vor die Umgrenzung des Trafostandor-

tes und zur östlich anschließenden Bebauung geschnittene 

Laubgehölzhecken mit einer Breite von mindestens 30 cm und 

einer Höhe von mind. 150 cm (max. 190 cm Entwicklungshöhe) 

zu pflanzen. Innerhalb der festgesetzten Flächen sind entspre-

chend der zeichnerischen Festsetzungen der Planzeichnung 5 

gleichartige Laubbäume in einer Qualität von mind. Hochstamm 

STU 16 – 18cm (3xv) als Säulenform mit einer maximalen Ent-

wicklungsbreite von 4,0 m zu pflanzen. Die Standorte der zeich-

nerisch festgesetzten Baumstandorte können ausnahmsweise 

um maximal 1,0 m verschoben werden. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB  

 8.7  Auf den Flachdächern des jeweils obersten Vollgeschosses ist 

auf mindestens 75 % der Dachfläche (ohne Attika) eine extensi-

ve Dachbegrünung als Sedum- oder Sedum-Kraut-Begrünung 

mit einer Substratdicke von mindestens 8 cm vorzusehen. Sind 

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie vorgesehen, kann der 

Anteil der extensiv zu begrünenden Dachflächen auf mindes-

tens 65 % reduziert werden. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB  

 8.8  Die Pflanzungen sind dauerhaft und fachgerecht zu pflegen und 

bei Verlust durch gleichwertigen Ersatz wieder herzustellen. 

Für alle neu zu pflanzenden Bäume ist dauerhaft ein durchwur-

zelbarer Raum von mind. 12 m³ bei einer Breite von mind. 2 m 

zu gewährleisten. Die Wurzelbereiche sind dauerhaft luft- und 

wasserdurchlässig zu erhalten. 

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB  

 

 

    Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung  

    mit § 88 ThürBO     
 

 Nr.  Festsetzung    Ermächtigung 

 

 

 9.  Gestaltungsfestsetzungen 

 

 § 9 Abs. 4 BauGB 

i.V.m. § 88 Abs.1 Nr.1, 

2 und 4 ThürBO 

 

 9.1  Die baulichen Anlagen sind nach den zeichnerischen Festset-

zungen Teil A2 auszuführen. Abweichungen sind im Rahmen 

der sonstigen Festsetzungen ausnahmsweise zulässig, soweit 

die gestalterischen Grundzüge nicht verletzt werden. 

 

 § 12 Abs.3 Satz 2 BauGB  

 9.2  Die Fassaden der Gebäude sind entsprechend den festgesetz-

ten Darstellungen der Fassaden auf der Planzeichnung als Klin-

kerriemchenfassaden in einem rötlichen bis rötlichbraunen 

 § 88 Abs.1 Nr.1 ThürBO  

Verfahrensvermerke zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  

ILV622 "Wohnquartier Ilversgehofener Platz" 

im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 

1. Der Stadtrat Erfurt hat am 27.04.2016 mit Beschluss Nr. 0310/16 den Einleitungs- und Aufstellungs-

beschluss gefasst. Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 8 vom 

20.05.2016  ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird gemäß 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen.  

3. Die Öffentlichkeit konnte sich im Zeitraum vom 30.05.2016 bis 10.06.2016 gemäß 

§ 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkun-

gen der Planungen unterrichten und zur Planung äußern. Ort und Dauer der Unterrichtung sind im 

Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 8 vom 20.05.2016 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

4. Die Grundzüge der Wettbewerbsauslobung wurden mit Beschluss Nr. 0858/16 vom 15.06.2016 gebil-

ligt und im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 11 am 22.7.2016  ortsüblich bekannt gemacht. 

5. Der Stadtrat Erfurt hat am 31.01.2018 mit Beschluss Nr.2140/18 den Entwurf des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes mit Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 

i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

6. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begründung haben gem. § 13a 

Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB in der Zeit vom 26.02.2018 bis 

zum 29.03.2018 öffentlich ausgelegen. 

7. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 3 vom 16.02.2018 ortsüblich 

bekannt gemacht worden. 

8. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 13a 

Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 16.02.2018 zur Stel-

lungnahme aufgefordert  worden. 

9. Erneute Beteiligung zu der Änderung des Bebauungsplanentwurfes gem. § 4a Abs. 3 BauGB erfolgte 

mit Schreiben vom 06.06.2018. 

10. Gem. § 4a Abs.3 S. 4 BauGB werden durch die Änderung des Entwurfes des Bebauungsplanes die 

Grundzüge der Planung nicht berührt. Daher wird die Einholung der Stellungnahme auf die von der 

Änderung Betroffenen beschränkt. 

11. Der Stadtrat Erfurt hat am                 mit Beschluss Nr. 0772/18 nach Prüfung der abgegebenen Stel-

lungnahmen die Abwägung beschlossen. 

12. Der Stadtrat Erfurt hat am                 mit Beschluss Nr.        den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

gemäß § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 2 ThürBO und §§ 19, 2 ThürKO als Satzung beschlossen. 

 

 

Erfurt, den 

 

Oberbürgermeister 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzung wurde gemäß § 21 Abs. 3 

ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom                 vorgelegt. Die Satzung wurde nicht 

beanstandet. 

 

 

 

hörde, Umwelt- und Naturschutzamt Erfurt. 

 2.  Artenschutz     

   Nachfolgende artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind mit Realisie-

rung des Projektes umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahme V1: Zeitliche Beschränkung für die Beseitigung von Vegetation und der 

Bodenoberfläche im Rahmen der Baufeldfreimachung / Erschließung: Die Baufeldfreimachung 

(mit Beseitigung der Vegetation und der Bodenoberfläche) erfolgt entsprechend § 39 Abs. 5 Nr. 2 

BNatSchG artenschutzrechtlich veranlasst zwingend nur außerhalb der Brutzeiten im Zeitraum 

01.10 bis 28.02. j.J. 

Vermeidungsmaßnahme V2: Baumkontrolle vor Fällung: Die zu fällenden Bäume / Gehölze wer-

den unmittelbar (3–5 Tage) vor dem Fällen / Roden auf vorhandene besetzte Nester, Horste und 

Höhlen begutachtet. Bei Funden besetzte Horst- und Höhlenbäume ist eine Fällung erst nach 

ungestörtem Verlassen derselben möglich. Besetzte Höhlen und Horste sind der Unteren Natur-

schutzbehörde der Stadt Erfurt mitzuteilen und das weitere Vorgehen mit dieser abzustimmen. 

Ausgleichsmaßnahme A1: Nisthilfen für Halbhöhlen- und Höhlenbrüter: Als Ausgleich für verlo-

ren gehende Vogelniststätten sowie als Ersatz von potentiellen Vogelniststätten sind an geeigne-

ten Anbringungsorten am neuen Gebäudekomplex sechs Nistkästen für Höhlenbrüter (z.B. je 2x 

Typen 2GR Dreiloch, 1n und Mehlschwalben-Niststätte incl. Kotbretter der Fa. Schwegler oder 

vergleichbare) vorzusehen. Die Maßnahme ist als vorgezogene Maßnahme auszuführen. Die 

Anbringungsorte sind der Unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen und die Niststätten dauerhaft 

zu erhalten.  

 

 3.  Archäologie  

   Der räumliche Geltungsbereich des Vorhabens betrifft ein archäologisches Relevanzgebiet. Es 

ist davon auszugehen, dass bei Erdarbeiten Siedlungs- u. Grabbefunde zerstört werden. Die Er-

arbeitung einer denkmalpflegerischen Zielstellung und ggf. eine archäologische Voruntersuchung 

bzw. Prospektion sind regelmäßig Grundbedingung für die Genehmigungsfähigkeit des Einzel-

vorhabens im Hinblick auf die Anforderungen der Archäologie bei bekannten Bodendenkmalen. 

 

 4.   Kampfmitteluntersuchung  

   Das Baugebiet wurde sondiert (siehe Anlage: Abschlussbericht (Georadar und Sonde) – Neubau 

Wohn- und Geschäftshaus, Tauber Delaborierung GmbH). Auf Grund der Bodenverhältnisse 

wurde eine flächendeckende Eindringtiefe von 1,50 m erreicht. Bei der Kampfmitteluntersuchung 

auf das Vorhandensein von Bombenblindgängern sind Anomalien aufgetreten, die sich nicht vor 

Ort direkt erklären ließen. Bombenblindgänger können im näheren Umfeld von Versorgungslei-

tungen und Schächten (ca. 0,5 m Radius) nicht einwandfrei geortet werden. Es wird ein Aufgra-

ben der einzelnen Anomalien oder eine Bauaushubüberwachung für die entsprechend relevanten 

Teilgebiete empfohlen. 

 

 5.   Altlasten  

   Im östlichen Teil des Geltungsbereiches (ehemalige Stollbergstraße 1, Flurstücke 393/19 und 

392/15 teilweise) befindet sich eine im Thüringer Altlasteninformationssystem (THALIS) re-

gistrierte Fläche (Kennziffer 10449).  

Die Baumaßnahmen im benannten Areal sind durch fachlich versiertes Ingenieurpersonal zu be-

gleiten. Anfallendes Aushubmaterial ist gemäß Technischen Regeln (TR) der Länderarbeitsge-

meinschaft Abfall (LAGA) zu deklarieren und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. 

Bei einem erheblichen Bodenbelastungsverdacht ist die weitere Vorgehensweise mit der Unteren 

Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

 

 

 6.   Einsichtnahmemöglichkeiten von Vorschriften  

   Die den Festsetzungen zugrunde liegenden Vorschriften (DIN-Normen etc.) können dort ein-

gesehen werden, wo nach der Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB der Bebauungs-

plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung zu jedermanns Einsicht be-

reitgehalten wird. 
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Ansichten 1:250

Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH

Blumenstraße 14-16
D-60318 Frankfurt

"Wohnquartier Ilversgehofener Platz"

Magdeburger Allee, Ecke Stollbergstraße
99086 Erfurt

Entwurf

Höhenkoten ergänztA CK 19.10.17

Brandschutz:
Türen RS

T30
T90

Verglasung G30
F30
G90
F90

Sonst. F30
Bauteile F60

F90

RA Rauchabzug
RM Rauchmelder
F Feuerlöscheinrichtungen

Beton (unbewehrt)

Stahlbeton

Betonfertigteil

WS Wandschlitz

Legende:

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK FFB! Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen 
nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden! Dimension und Lage der Stahlbauteile sind nur nach 
Aufmaß und Statik herzustellen! Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den 
Schalplänen bzw. nach der Statik herzustellen! Dieser Ausführungsplan hat nur Gültigkeit in Verbindung mit den 
Schal- und Bewehrungsplänen der Statik, sowie den Werkplänen der Fachingenieure der Haustechnik!
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen - Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen!

Dämmung

Materialangaben:
A Anstrich auf Rohwand
BE Abrieb- und wischfeste Beschichtung
BS Bürosystemwand
FL Fliesen
FA Fassade
GA GK, akustisch wirksam
GK Gipskarton gespachtelt mit Anstrich
GL Glas
HO Parkett / Holzverkleidung
KA Kühldecke akustisch wirksam
KD Kühldecke
LI Linoleum
ME Metallrasterdecke
MF Mineralfaser-Rasterdecke
PA Putz mit Anstrich
ST Steinbelag / Steinverkleidung
TE Teppich

Sämtliche Türhöhen beziehen sich auf OKFFB
= OK Fertigfussboden bis UK Rohsturz
Alle Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB
= OK Fertigfussboden bis OK Brüstungshöhe

Mauerwerk Metallständerwände

Bestand

Neu

Abbruch

Holzständerwand

R0123 - Büro

OKRFB
UKRDOKFFB

U = 123,00 mA = 123,00 m2

UKFD

WD Wanddurchbruch

WD UZ Wanddurchbruch Unterzug

DD Deckendurchbruch

BD Bodendurchbruch

BS Bodenschlitz

KB Kernbohrung

Raumstempel mit 
Angaben zu Flächen, 
Umfang und
Höhenkoten

Allgemeine Ankürzungen:
AK Außenkante
BRH Brüstungshöhe ü. FFB
FD Fertigdecke
FFB Fertigfußboden
MOWA Wand nach Montage TGA
OK Oberkante
RD Rohdecke
RFB Rohfußboden
SB Sichtbeton
SM Sichtmauerwerk
UK Unterkante
UZ Unterzug
VK Vorderkante

E Elektro
H Heizung
L Lüftung
S Sanitär
FK Fußbodenkanal

Wand

± 0.00

± 0.00

Uberkante Rohdecke

Unterkante Frtigdecke

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohdecke 

± 0.00

± 0.00

xx D XX
B XX

xx

xx

xx
Angaben zu Deckenqualitäten,
Bodenqualitäten und
Wandqualitäten

Vorderkante roh

Vorderkante fertig

Höhenversprung roh

Höhenversprung fertig

VK

VK

± 0.00± 0.00

± 0.00± 0.00

+/- 0.00 = 186,5 ü. NN

B 20.10.17Bezugspunkt geändert, Höhe Gewerbedach ergänzt CK

C 23.10.17Ergänzung Putzfuge Hoffassden CK

D 1.11.17Anpassung Trennungslinie Ansicht Magdeburger Allee CK
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Ansichten 1:250

Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH

Blumenstraße 14-16
D-60318 Frankfurt

"Wohnquartier Ilversgehofener Platz"

Magdeburger Allee, Ecke Stollbergstraße
99086 Erfurt

Entwurf

Höhenkoten ergänztA CK 19.10.17

Brandschutz:
Türen RS

T30
T90

Verglasung G30
F30
G90
F90

Sonst. F30
Bauteile F60

F90

RA Rauchabzug
RM Rauchmelder
F Feuerlöscheinrichtungen

Beton (unbewehrt)

Stahlbeton

Betonfertigteil

WS Wandschlitz

Legende:

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK FFB! Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen 
nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden! Dimension und Lage der Stahlbauteile sind nur nach 
Aufmaß und Statik herzustellen! Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den 
Schalplänen bzw. nach der Statik herzustellen! Dieser Ausführungsplan hat nur Gültigkeit in Verbindung mit den 
Schal- und Bewehrungsplänen der Statik, sowie den Werkplänen der Fachingenieure der Haustechnik!
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen - Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen!

Dämmung

Materialangaben:
A Anstrich auf Rohwand
BE Abrieb- und wischfeste Beschichtung
BS Bürosystemwand
FL Fliesen
FA Fassade
GA GK, akustisch wirksam
GK Gipskarton gespachtelt mit Anstrich
GL Glas
HO Parkett / Holzverkleidung
KA Kühldecke akustisch wirksam
KD Kühldecke
LI Linoleum
ME Metallrasterdecke
MF Mineralfaser-Rasterdecke
PA Putz mit Anstrich
ST Steinbelag / Steinverkleidung
TE Teppich

Sämtliche Türhöhen beziehen sich auf OKFFB
= OK Fertigfussboden bis UK Rohsturz
Alle Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB
= OK Fertigfussboden bis OK Brüstungshöhe
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AK Außenkante
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FD Fertigdecke
FFB Fertigfußboden
MOWA Wand nach Montage TGA
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RD Rohdecke
RFB Rohfußboden
SB Sichtbeton
SM Sichtmauerwerk
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S Sanitär
FK Fußbodenkanal
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99086 Erfurt
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ist im 2.-5. Vollgeschoss ein Überschreiten der Baugrenze durch 

Balkone auf einer Breite von insgesamt maximal 14,0 m und bis 

zu einer Tiefe von 2,00 m sowie durch maximal 2 daran ange-

schlossene Fluchttreppenhäuser bis zu einer Tiefe von 3,50 m 

zulässig. 

 

 3.3  An der nördlichen Baugrenze des Baugebietes BG2 zum Innen-

hof ist im Erdgeschoss ein Überschreiten der Baugrenze durch 

Terassen bis zu einer Fläche von max. 8,0 m² je Mietergarten 

zulässig. 

 

 § 23 Abs. 3 BauNVO  

 4.  Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

 

 § 9 Abs.1 Nr.4 BauGB 

§ 9 Abs.1 Nr.12 BauGB 

 

 4.1 

 

 Oberirdische Stellplätze und oberirdische Garagen sind außer-

halb der überbaubaren Grundstücksfläche nicht zulässig. 

 

 § 12 Abs.6 BauNVO 

§ 23 Abs.5 BauNVO 

 

 

 4.2  Tiefgaragen sind nur innerhalb der für diese Zweckbestimmung 

festgesetzten Fläche zulässig. Die Ein- und Ausfahrt für die 

Tiefgarage ist nur innerhalb des in der Planzeichnung festge-

setzten Ein- und Ausfahrtsbereiches zulässig. 

 

 § 12 Abs.6 BauNVO 

§ 23 Abs.5 BauNVO 

 

 

 4.3  In der in der Planzeichnung gekennzeichneten „Umgrenzung 

von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen u. Ge-

meinschaftsanlagen, Zweckbestimmung: Trafo“ ist eine neu zu 

errichtende Trafostation für die Versorgung des Einzelhandels-

betriebes zulässig.  

 

 § 9 Abs.1 Nr.12 BauGB   

 5.  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 

von Natur und Landschaft 

 

 § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB  

 5.1  Auf Dachflächen und Oberflächenbefestigungen anfallendes 

Niederschlagswasser ist mit Ausnahme der Flächen der stra-

ßenseitigen Balkone und Dachterrassen in der Stollbergstraße 

sowie der Anlieferung / Tiefgarageneinfahrt auf dem Baugund-

stück zu versickern. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB  

 6. 

 

 Verwendungsverbot bestimmter luftverunreinigender 

Stoffe 

 

 § 9 Abs.1 Nr.23a 

BauGB 

 

 6.1  In Feuerungsanlagen dürfen keine flüssigen oder festen Brenn-

stoffe verbrannt werden. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.23a BauGB  

 7. 

 

 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen 

 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 7.1  Zum Schutz gegen Außenlärm sind nach DIN 4109:1989 die An-

forderungen aus Tabelle 8 an die Luftschalldämmung der Au-

ßenbauteile für den jeweiligen Lärmpegelbereich umzusetzen. 

Gemäß des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiches 

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U1 sind die 

Außenbauteile der Westfassade zur Magdeburger Allee im 2. - 

4. Vollgeschoss mit einer Luftschalldämmung gemäß Lärmpe-

gelbereich V herzustellen. Gemäß des in der Planzeichnung ge-

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 

 

Werte zu begrenzen:  

- Lüfter und Verflüssiger im Außenbereich des Marktes mit 

Lw <= 68 dB(A)  

- 2 Wärmepumpen mit je Lw <= 71 dB(A)  

- 2 Entrauchungsventilatoren für Tiefgarage mit Lw <= 75 

dB(A), von denen nur einer zur Nachtzeit zur Belüftung der 

Tiefgarage genutzt wird  

- 1 Abluftventilator für Backshop mit Lw <= 65 dB(A)  

 

 8.  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen  

 

 § 9 Abs.1 Nr.25a 

BauGB 

 

 8.1  Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen M1 ist als Rasenfläche sowie als Pflanzflä-

chen mit Strauchgruppen bis zu einer Wuchshöhe von 1,50 m 

und Bodendeckern als Unterpflanzungen zu gestalten. Innerhalb 

der Fläche sind 8 Laubbäume 1. oder 2. Ordnung in einer Quali-

tät von mind. Hochstamm STU 16 – 18cm (3xv) zu pflanzen. 

Die Anordnung eines unbefestigten Spielplatzes mit einer Flä-

che bis zu 50,0 m² ist zulässig. Eine Unterbauung der Fläche 

durch Rigolen zur Regenwasserversickerung ist zulässig. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB  

 8.2  Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen M2 sind zur Nutzung als Mietergärten 

zu gestalten. Die Abgrenzung zwischen den Mietergärten und 

zum Innenhof erfolgt durch Pflanzung von geschnittenen Laub-

gehölzhecken mit einer Breite von mindestens 30 cm und einer 

Höhe von 80 – 120 cm (max. 150 cm Entwicklungshöhe). Inner-

halb der festgesetzten Fläche sind 2 Laubbäume 2. Ordnung in 

einer Qualität von mind. Hochstamm STU 16 – 18cm (3xv) zu 

pflanzen. Für die an die Wohnbebauung angrenzenden Mieter-

gärten ist die Anlage jeweils einer befestigten Terrasse bis zu 

einer Fläche von max. je 8,0 m² zulässig. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB  

 8.3  Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen M3 ist zur Nutzung als Mietergärten zu ge-

stalten. Für die Fläche ist eine intensive Dachbegrünung mit ei-

ner Substratdicke von mindestens 50 cm vorzusehen. Die Ab-

grenzung zwischen den Mietergärten und zum Innenhof erfolgt 

durch Pflanzung von geschnittenen Laubgehölzhecken mit einer 

Breite von mindestens 30 cm und einer Höhe von 80 – 120 cm 

(max. 150 cm Entwicklungshöhe). Je Mietergarten ist die Anlage 

einer befestigten Terrasse bis zu einer Fläche von max. je  

8,0 m² zulässig. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB  

 8.4  Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen M4 sind als Vegetationsflächen mit 

krautigen Bodendeckern zu gestalten. Für die Fläche ist eine 

Substratdicke von mindestens 10 cm vorzusehen. 

 

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB  

 8.5  Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen M5 sind als Rasenflächen zu gestal-

ten. Innerhalb der festgesetzten Flächen sind mind. 5 solitäre 

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB  

 

 

Farbspektrum bzw. als Putzflächen in einem hellgrauen Farbton 

(NCS S 0300-N, NCS S 0500-N, NCS S 1000-N nach der Co-

dierung des NCS-Farbsystems) auszuführen. 

 

 9.3  Verschattungselemente sind als Rolläden in einem grauen Farb-

ton in farblicher Korrespondenz zu den Fensterrahmen zulässig, 

die Rollädenkästen sind in die Fensterlaibungen zu integrieren. 

 

 § 88 Abs.1 Nr.1 ThürBO  

 9.4  Als Dachform sind nur Flachdächer zulässig. Technisch beding-

te Aufbauten und aufgeständerte Anlagen zur Nutzung von 

Sonnenenergie sind so anzuordnen, dass sie vom Straßenraum 

der angrenzenden Straßen nicht einsehbar sind. 

 

 § 88 Abs.1 Nr.1 ThürBO  

 10.  Werbeanlagen 

 

 § 88 Abs.1 Nr.1ThürBO  

 10.1  Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und dabei nur 

flächenbündig in den Fensterflächen des Einzelhandelsbetriebes 

im Erdgeschoss sowie als eine Aufstellerkonstruktion mit einer 

maximalen Breite / Höhe von 1,50m / 3,50m im Bereich des 

Einfahrtsbereiches zur Tiefgarage zulässig. Fremdwerbung und 

Leuchtwerbung mit wechselndem und umlaufendem Licht sowie 

LED-Werbung und Wechselwerbung sind unzulässig. 

  

 § 88 Abs.1 Nr.1ThürBO  

 11.  Standplätze für Abfallbehälter  

 

 § 88 Abs.1 Nr.4 ThürBO  

 11.1  Standplätze für bewegliche Abfallbehälter für die Wohnungen 

sind so in die Vorgartenbereiche vor den Treppenhauszugängen 

zu integrieren, dass sie von der öffentlichen Verkehrsfläche 

nicht einsehbar sind.  

Standplätze für bewegliche Abfallbehälter für die Wohnungen 

ohne den Zugängen zugeordnete Vorgartenbereiche sowie für 

Einzelhandelsbetriebe sind in das Gebäude zu integrieren. 

 

 § 88 Abs.1 Nr.4 ThürBO  

 12.  Einfriedungen 

 

 § 88 Abs.1 Nr.4 ThürBO  

 12.1  An der Stollberger Straße sind straßenseitig im Baugebiet BG 1 

Einfriedungen zur Schaffung privater Vorgartenbereiche nur als 

Mauern mit einer Verblendung aus Klinkerriemchen im Farbton 

der Gebäudefassaden in einer Höhe von minimal 1,50 m und 

maximal 1,90 m zulässig. Im Baugebiet BG 2 sind auch ge-

schnittene Hecken mit den gleichen Minimal- / Maximalhöhen 

zulässig.  

 

 § 88 Abs.1 Nr.4 ThürBO  

 13.  Stellplätze und Garagen 

 

 § 88 Abs.1 Nr.7 ThürBO  

 13.1  Im Geltungsbereich sind 79 Stellplätze herzustellen, davon 20 

Stellplätze für Kunden der Einzelhandelsbetriebe.  

 § 88 Abs.1 Nr.7 ThürBO 

i.V.m. § 49 Abs. 1 ThürBO 

§ 12 Abs. 3 BauGB 

 

 

  Teil C: Hinweise   (ohne Festsetzungscharakter) 

 1.  Regenwasserversickerung    

   Die Regenwasserversickerung bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbe-  

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes mit dem Willen der Landeshauptstadt Erfurt sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebe-

nen Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden bekundet. 

 

Ausfertigung 

 

 

Erfurt, den 

 

Landeshauptstadt Erfurt 

A.Bausewein 

Oberbürgermeister 

 

Der vorhabenbezogene Bebaungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt der Landeshaupt-

stadt Erfurt Nr.       vom                 ortsüblich bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan 

 

Rechtsverbindlich 

 

 

Erfurt, den 

 

Oberbürgermeister 

 

 

Verfahrensvermerke zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  

ILV622 "Wohnquartier Ilversgehofener Platz" 

im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 

1. Der Stadtrat Erfurt hat am 27.04.2016 mit Beschluss Nr. 0310/16 den Einleitungs- und Aufstellungs-

beschluss gefasst. Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 8 vom 

20.05.2016  ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird gemäß 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen.  

3. Die Öffentlichkeit konnte sich im Zeitraum vom 30.05.2016 bis 10.06.2016 gemäß 

§ 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkun-

gen der Planungen unterrichten und zur Planung äußern. Ort und Dauer der Unterrichtung sind im 

Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 8 vom 20.05.2016 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

4. Die Grundzüge der Wettbewerbsauslobung wurden mit Beschluss Nr. 0858/16 vom 15.06.2016 gebil-

ligt und im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 11 am 22.7.2016  ortsüblich bekannt gemacht. 

5. Der Stadtrat Erfurt hat am 31.01.2018 mit Beschluss Nr.2140/18 den Entwurf des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes mit Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 

i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

6. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begründung haben gem. § 13a 

Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB in der Zeit vom 26.02.2018 bis 

zum 29.03.2018 öffentlich ausgelegen. 

7. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 3 vom 16.02.2018 ortsüblich 

bekannt gemacht worden. 

8. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 13a 

Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 16.02.2018 zur Stel-

lungnahme aufgefordert  worden. 

9. Erneute Beteiligung zu der Änderung des Bebauungsplanentwurfes gem. § 4a Abs. 3 BauGB erfolgte 

mit Schreiben vom 06.06.2018. 

10. Gem. § 4a Abs.3 S. 4 BauGB werden durch die Änderung des Entwurfes des Bebauungsplanes die 

Grundzüge der Planung nicht berührt. Daher wird die Einholung der Stellungnahme auf die von der 

Änderung Betroffenen beschränkt. 

11. Der Stadtrat Erfurt hat am                 mit Beschluss Nr. 0772/18 nach Prüfung der abgegebenen Stel-

lungnahmen die Abwägung beschlossen. 

12. Der Stadtrat Erfurt hat am                 mit Beschluss Nr.        den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

gemäß § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 2 ThürBO und §§ 19, 2 ThürKO als Satzung beschlossen. 

 

 

Erfurt, den 

 

Oberbürgermeister 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzung wurde gemäß § 21 Abs. 3 

ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom                 vorgelegt. Die Satzung wurde nicht 

beanstandet. 
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